
Info Nr. 2 

Kammer der 
Architekten und 
Ingenieurkonsulenten 
für Steiermark  
und Kärnten 
 
A-8011 Graz 
Schönaugasse 7/1 
Tel: (0316) 82 63 44 - 0 
Fax: (0316) 82 63 44 – 25  

 
 

G E M E I N D E  –  I N F O  4  
DER KÄRNTNER ZIVILGEOMETER vom Jänner 2003 

Staat l ich befugte und beeidete Zivi l techniker –  
Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

 
Öffentliches Wegenetz 

Auflassung und Abschreibung der nicht benötigten Wege (öff. Gut) 
 
Das öffentliche Wegenetz besitzt in vielen Fällen Differenzen zwischen dem Natur- und dem 
Katasterstand. Dieser Umstand beeinträchtigt die Übersichtlichkeit, kann zu Rechtsunsicher-
heit führen und beeinträchtigt die Verwaltungsarbeit. 
 
Es wird darum vorgeschlagen, all jene im Grundbuch und im Kataster noch enthaltenen We-
ge, welche in der Natur bereits von Privaten genutzt werden oder verwachsen sind, aus dem 
öffentlichen Wegverzeichnis abzuschreiben und den angrenzenden Nutzern (Privaten) ge-
gen Entgelt zuzuschreiben. 
 
Die Vorteile stellen sich wie folgt dar: 
Für die Gemeinde: 

Man stößt die im öffentlichen Gut nicht gebrauchten Flächen ab und gewinnt dadurch an 
Übersichtlichkeit, wenn Natur und Kataster besser übereinstimmen. 

• 

• 

• 

• 

Für den Privaten: 
Die Liegenschaft (amtlicher Flächenausweis) des Privaten vergrößert sich. Dies bringt 
Vorteile bei EU-Flächenförderungen, bei Eigenjagden u.ä. 
Die Flächenangabe der Liegenschaft wird in diesem Zuge verbessert und mit dem Stand 
der DKM abgestimmt (Auswirkungen bei AMA-Kontrollen). 
Man bereinigt einen unkorrekten Zustand und erwirbt diese Grundflächen ins grundbü-
cherlich abgesicherte Eigentum. 

 
Die Kosten der Vermessung müssen im günstigen Fall so gestaltet werden, dass sie für die 
Gemeinde keine Belastung ergeben. Dazu ist katastralgemeindeweise der Umfang der be-
troffenen Wegflächen festzustellen, der Umfang der dadurch erforderlichen Vermessungsar-
beiten abzuschätzen und die damit verbundenen Kosten zu berechnen. 
 
Aus den Vermessungskosten und den abzuschreibenden Flächen lässt sich der daraus er-
forderliche Verkaufspreis pro m² errechnen. Sollte dieser äußerst nieder ausfallen, so liegt es 
im Ermessen der Gemeinde, aus dieser „Aktion“ eine Einnahme zu erzielen. Es kann an-
dernfalls auch vorkommen, dass Katastralgemeinden zu bearbeiten sind, wo das Kostenver-
hältnis ungünstiger ausfällt. 
 
Zur Umsetzung dieser Vorgangsweise ist die Übergabe der DKM der zu bearbeitenden KG 
sowie die Beistellung eines kundigen Mitarbeiters erforderlich, der bei der Beurteilung der 
abzustoßenden Wege in der Natur behilflich ist. 
 
Klagenfurt, 22.01.2003 
Dipl.-Ing. Dieter KOLLENPRAT e.h. 
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